
Satzung 

Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung e.V. 

 

53175 Bonn, Robert-Schuman-Platz 1 

beschlossen von der Vertreterversammlung am 19. Januar 1967 

zuletzt geändert durch Beschluss der Delegiertenversammlung am 23. Juli 2025 in Hann. 

Münden 

 

 

 

§ 1 

Name und Sitz des Vereins 

Der Verein führt den Namen „Sozialwerk 

der Bundesverkehrsverwaltung e.V.", nach-

folgend „Sozialwerk" genannt. Er hat sei-

nen Sitz in Bonn und ist in das Vereinsre-

gister eingetragen. 

 

§ 2 

Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit, 

Grundsätze der Tätigkeit 

(1) Zweck des Sozialwerks ist es, die Maß-

nahmen des Dienstherrn/Arbeitgebers und 

der Sozialversicherungsträger zu ergänzen 

und die Beschäftigten und ihre wirtschaft-

lich nicht selbstständigen Familienangehö-

rigen in sozialer, gesundheitlicher und kul-

tureller Hinsicht zu betreuen. 

 

(2) Der Zweck wird verwirklicht insbeson-

dere durch die Förderung und Durchfüh-

rung von Maßnahmen auf den Gebieten Fa-

milien- und Erwachsenenerholung, Kinder-

kuren, Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-

Kuren, Unterstützung hilfsbedürftiger Per-

sonen, Betreuung alter, kranker oder behin-

derter Menschen, Jugendbegegnungen im 

In- und Ausland, staats- und sozialpoliti-

sche Bildungsveranstaltungen sowie durch 

Förderung von Betriebssportgruppen und 

Gemeinschaftseinrichtungen der Beschäf-

tigten. 

 

(3) Das Sozialwerk führt seine Betreuungs-

maßnahmen in eigenen Einrichtungen und 

in geeigneten, zumindest gleichwertigen 

Einrichtungen anderer Stellen durch. Ein-

zelheiten hierzu legt der Vorstand in Richt-

linien für die Tätigkeit des Sozialwerks fest. 

 

(4) Das Sozialwerk verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Wohlfahrts-

zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbe-

günstigte Zwecke" der Abgabenordnung 

(AO) 1977 in der jeweils gültigen Fassung. 

Es verfolgt keine politischen oder konfessi-

onellen Ziele. 

 

Das Sozialwerk ist selbstlos tätig; es ver-

folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke. Mittel der Körperschaft dürfen 

nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver-

wendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus Mitteln der Kör-

perschaft. 

 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die 

dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-

tungen begünstigt werden. 

 

(5) Auf Leistungen des Sozialwerks besteht 

kein Rechtsanspruch. 

 

(6) Das Sozialwerk arbeitet mit allen 

Dienststellen der Bundesverkehrsverwal-

tung, den in der Anlage 1 zur Satzung näher 

bezeichneten Stellen anderer juristischer 

Personen und ihren Personalvertretungen 

eng zusammen. 

 

§ 3 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr des 

Bundes. 
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§ 4 

Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Sozialwerks können wer-

den: 

 

a) Beschäftigte der Bundesverkehrsverwal-

tung, 

 

b) ehemalige Beschäftigte der Bundesver-

kehrsverwaltung nach dem Eintritt in den 

Ruhestand, 

 

c) die Ehegatten und hinterbliebene Ehegat-

ten der unter a) und b) genannten Personen, 

 

d) Lebenspartner und hinterbliebene Le-

benspartner der unter a) und b) genannten 

Personen, die in partnerschaftlicher Ge-

meinschaft mit einem Mitglied leben oder 

gelebt haben. 

 

(2) Der Vorstand kann die Mitgliedschaft 

auch anderer natürlicher oder juristischer 

Personen zulassen, insbesondere wenn de-

ren Tätigkeit mit Aufgaben der Bundesver-

waltung für Verkehr in unmittelbarem Zu-

sammenhang steht. Absatz 1 Buchst. b - d 

gelten sinngemäß. Juristische Personen 

oder deren Beschäftigte dürfen jedoch nicht 

als Mitglied zugelassen werden, wenn die 

Besorgnis besteht, dass deren Aufnahme die 

jeweilige Leistungskapazität des Sozial-

werks überschreiten würde oder die ord-

nungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben 

des Sozialwerks nach § 2 auf andere Weise 

beeinträchtigen könnte. In besonderen Fäl-

len kann der Vorstand beschließen, dass 

auch ohne das Vorliegen der Voraussetzun-

gen des Satzes 1 natürliche Personen Mit-

glied werden oder bleiben können. 

 

(3) Personen, die sich um das Sozialwerk 

besonders verdient gemacht haben, kann 

auf Vorschlag des Vorstands durch Be-

schluss der Delegiertenversammlung (§ 10) 

die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. 

 

 

 

 

§ 5 

Beginn der Mitgliedschaft 

(1) Die Anmeldung erfolgt durch Abgabe 

einer eigenhändig unterschriebenen Bei-

trittserklärung an die Geschäftsstelle. So-

weit Vertrauenspersonen in der zuständigen 

Ortsstelle tätig sind, ist die Beitrittserklä-

rung über diese zu leiten. 

 

(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem auf 

der Beitrittserklärung angegebenen Bei-

trittsdatum. Beginn des Beitritts ist immer 

der 1. des Monats. 

 

§ 6 

Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet: 

 

(a) durch Austritt, der nur zum Ende des Ka-

lenderjahres erklärt werden kann, wenn die 

Erklärung mindestens drei Monate vorher 

dem Sozialwerk schriftlich zugegangen ist. 

Der Vorstand kann bei Vorliegen eines trif-

tigen Grundes dem Austritt zu einem frühe-

ren Zeitpunkt zustimmen, 

 

(b) durch Tod, 

 

(c) durch Ausschluss durch das Sozialwerk, 

wenn 

 

• das Mitglied fällige Beiträge nicht 

spätestens nach Ablauf einer min-

destens dreiwöchigen Nachfrist 

nicht gezahlt hat. Die Nachfrist ist 

im Rahmen einer in Textform zu 

versendenden Mahnung zu setzen 

und dabei auf die mögliche Rechts-

folge des Ausschlusses hinzuwei-

sen. Während des Ausschlussver-

fahrens des Abs. 2 ist einmalig die 

Möglichkeit eines Ausgleichs offe-

ner Forderungen möglich; im Wie-

derholungsfall entfällt diese Mög-

lichkeit. 

• das Mitglied durch sein Verhalten 

das Ansehen des Sozialwerks der 

Bundesverkehrsverwaltung, anderer 

Sozialwerke oder der 
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Bundesverwaltung und deren Ein-

richtungen schädigt oder schuldhaft 

gegen deren Belange verstößt, ins-

besondere wenn es den satzungsge-

mäßen oder sonstigen dem Sozial-

werk gegenüber eingegangenen 

Verpflichtungen nicht nachkommt 

und ein milderes Mittel, insbeson-

dere eine ernsthafte Abmahnung, 

nicht den erforderlichen Erfolg ver-

spricht. 

 

(2) Vor Beschluss eines Ausschlusses sind 

dem betroffenen Mitglied in Textform die 

Gründe für diese Maßnahme mitzuteilen 

und damit Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben. Die Anhörungsfrist beträgt min-

destens zwei Wochen. Über den Ausschluss 

entscheidet der Vorstand. Die Entscheidung 

ist zu begründen und schriftlich zuzustellen. 

 

Gegen den Ausschluss ist der Einspruch 

möglich, der binnen drei Wochen nach Zu-

gang der Entscheidung in Textform erhoben 

und begründet worden sein muss. Hilft der 

Vorstand dem Einspruch nicht ab, entschei-

det hierüber die nächste ordentliche Dele-

giertenversammlung. Der Einspruch hat 

keine aufschiebende Wirkung. Bei der frag-

lichen Delegiertenversammlung hat der Be-

troffene das Recht auf Anwesenheit und zu 

dem Tagesordnungspunkt seinen Aus-

schluss betreffend auch Rederecht, jedoch 

kein Stimmrecht. Die Delegiertenversamm-

lung entscheidet abschließend. 

 

§ 7 

Beitrag 

(1) Die Mitglieder zahlen Beiträge, die der 

Höhe nach von der Delegiertenversamm-

lung festgelegt werden. 

 

(2) Mitglieder nach § 4 Abs. 2 leisten einen 

um den Bundeszuschuss erhöhten Beitrag. 

 

§ 8 

Gliederung des Sozialwerks 

(1) Das Sozialwerk ist in Anlehnung an den 

Aufbau der Bundesverkehrsverwaltung 

nach Ortsstellen in Bezirke gegliedert. 

 

(2) Die Bezirke und Ortstellen des Sozial-

werks sind in Anlage 1 zur Satzung aufge-

führt. 

 

Änderungen der Anlage 1, die sich insbe-

sondere aufgrund von Organisationsände-

rungen der Bundesverkehrsverwaltung oder 

der nach § 4 Abs. 2 zugelassenen juristi-

schen Personen ergeben, beschließt der 

Vorstand. 

 

§ 9 

Organe, Organhaftung 

(1) Die Organe des Sozialwerks sind: 

 

a) die Delegiertenversammlung (§ 10), 

 

b) der Vorstand (§ 11), 

 

c) die Vertrauenspersonen (§ 12). 

 

(2) Mitglied eines Organs kann nur werden, 

wer Mitglied des Sozialwerks ist. 

 

(3) Die Mitarbeit in den Organen des Sozi-

alwerks ist ehrenamtlich. Erforderliche 

Aufwendungen werden in angemessenem 

Rahmen erstattet. 

 

(4) Gewählte Organmitglieder des Sozial-

werks haften für etwaige Pflichtverletzun-

gen im Amt nur bei Vorsatz. 

 

§ 10 

Delegiertenversammlung 

(1) Die Delegiertenversammlung ist das 

oberste Organ des Sozialwerks. Sie besteht 

aus den Delegierten der Bezirke (§ 8 Abs. 2 

i.V.m. Anlage 1) und je zwei vom Bundes-

ministerium für Verkehr und vom Haupt-

personalrat bestellten Delegierten, die eben-

falls Mitglied des Sozialwerks sein müssen. 

Die Bezirke entsenden für je angefangene 

1.000 Mitglieder eine Delegierte oder einen 

Delegierten, höchstens jedoch zwei Dele-

gierte, für die Dauer von fünf Jahren. Die 

Delegierten und eine gleiche Zahl von stell-

vertretenden Delegierten werden von den 

Vertrauenspersonen der Bezirke aus ihren 



4 

 

Reihen gewählt. Die Wiederwahl ist zuläs-

sig. Sie bleiben im Amt, bis neue Delegierte 

gewählt sind. 

 

Die Delegiertenversammlungen sind nicht 

öffentlich; das gilt auch für den Fall der 

Durchführung in hybrider oder virtueller 

Form. Gäste können durch die Versamm-

lungsleitung oder auf Beschluss der Mehr-

heit der Delegierten zugelassen werden. 

 

(2) Die Delegiertenversammlung ist zustän-

dig für 

 

a) alle Fragen des Sozialwerks und seiner 

Geschäftsführung von grundsätzlicher Be-

deutung (z.B. Einführung neuer Leistungs-

gebiete), 

 

b) die Entgegennahme des Jahresberichts 

und die Genehmigung des Jahresabschlus-

ses, 

 

c) die Entlastung des Vorstands, 

 

d) die Genehmigung des Wirtschaftsplans 

für das neue Geschäftsjahr, 

 

e) die Wahl der Mitglieder des Vorstands, 

soweit sie nicht bestellt werden (§ 11 

Abs. 2), des vorsitzenden und des stellver-

tretenden vorsitzenden Mitglieds jeweils für 

fünf Jahre (Wiederwahl ist zulässig), 

 

f) die Wahl von zwei Kassenprüfern jeweils 

für fünf Jahre (Wiederwahl ist zulässig), 

 

g) die Änderung der Satzung, 

 

h) die Entscheidung über Einsprüche gegen 

den Ausschluss von Mitgliedern nach § 6 

Abs. 2. 

 

(3) Die Delegiertenversammlungen finden 

grundsätzlich als Präsenzveranstaltungen 

statt. Sofern keine zwingenden gesetzlichen 

Bestimmungen entgegenstehen, können sie 

auch im virtuellen Verfahren mit audiovisu-

eller Datenübertragung ohne Anwesenheit 

der Teilnehmenden an einem Versamm-

lungsort (virtuelle Veranstaltung) oder als 

Kombination von Präsenzveranstaltung und 

virtueller Veranstaltung (hybride Veranstal-

tung) abgehalten werden. Die Entscheidung 

über die Art der Durchführung trifft der 

Vorstand und gibt dies mit der Einladung 

bekannt. Ohne einen entsprechenden Be-

schluss des Vorstandes haben die Mitglie-

der keinen Anspruch darauf, virtuell an ei-

ner Präsenzveranstaltung teilzunehmen. 

 

Die Einladung zu einer virtuellen oder hyb-

riden Veranstaltung muss Hinweise zum 

technischen Zugang und zur Authentifizie-

rung enthalten; die Zugangsdaten müssen 

rechtzeitig vor der Veranstaltung zur Verfü-

gung gestellt werden. Die Teilnehmenden 

sind verpflichtet, die Daten über Zugang 

und Authentifizierung zur elektronischen 

Kommunikation und Abstimmung unter 

Verschluss zu halten und keinem Dritten 

unbefugt zugänglich zu machen. 

 

In einer virtuellen Veranstaltung muss auf 

der technischen Seite des Sozialwerks si-

chergestellt sein, dass die im Wege der 

elektronischen Kommunikation Teilneh-

menden während der Veranstaltung die sat-

zungsgemäßen Rechte (Rede-, Antrags- 

und Stimmrecht) ausüben und der Ver-

sammlung folgen können. Die Gültigkeit 

von Beschlüssen und Wahlen in einer hyb-

riden Veranstaltung wird nicht dadurch be-

rührt, dass durch eine technische Störung 

einzelne Teilnehmende in der Teilnahme 

oder in der Wahrnehmung ihrer Rechte be-

einträchtigt sind. 

 

(4) Die Delegiertenversammlung wird vom 

Vorstand nach Bedarf mit einer Frist von ei-

nem Monat unter Übersendung der Tages-

ordnung in Textform einberufen. Die Ein-

berufung ist an die zuletzt beim Sozialwerk 

hinterlegte Adresse (Mail- oder Post-

adresse) zu senden und gilt nach Ablauf von 

zwei Kalendertagen ab dem Versandtag als 

zugegangen. Die Delegiertenversammlung 

muss mindestens einmal im Jahr stattfinden 

und darüber hinaus einberufen werden, 

wenn der Zusammentritt von einem Drittel 

der Delegierten schriftlich unter Angabe 

des zu behandelnden Gegenstands beim 
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Vorstand beantragt wird. Der Vorstand ent-

scheidet, ob die Delegiertenversammlung 

als Präsenzveranstaltung, als Präsenzveran-

staltung mit virtueller Beteilung oder als 

rein virtuelle Veranstaltung durchgeführt 

wird. 

 

Eine Delegiertenversammlung ist einzube-

rufen, wenn dies von mindestens 15 % der 

Mitglieder schriftlich mit Begründung ver-

langt wird. 

 

(5) Sachanträge zu einer Delegiertenver-

sammlung können die Mitglieder bis spä-

testens drei Wochen vor dem Termin in 

Textform gegenüber dem Verein einrei-

chen. Fristgemäß eingegangene Anträge 

sind den Mitgliedern bis spätestens zwei 

Wochen vor der Versammlung in Textform 

zuzusenden und in der Delegiertenver-

sammlung zur Diskussion und Abstimmung 

zu stellen. 

 

Antragsberechtigt sind die Mitglieder, der 

Vorstand sowie die Vertrauenspersonen. 

 

Anträge zur Tagesordnung und Abände-

rungsanträge zu bereits gestellten Anträgen 

können jederzeit gestellt werden. Dringlich-

keitsanträge in der Versammlung erfordern 

die gesonderte Feststellung der besonderen 

Dringlichkeit durch Mehrheitsbeschluss der 

Versammlung. Satzungsänderungsanträge 

können nicht als Dringlichkeitsanträge ein-

gebracht werden. 

 

(6) Die Versammlung wird durch das vor-

sitzende oder stellvertretende vorsitzende 

Mitglied geleitet und beschließt mit einfa-

cher Mehrheit der erschienenen Stimmbe-

rechtigten, soweit in dieser Satzung nicht 

anders geregelt. 

 

(7) Die Versammlung ist unabhängig von 

der Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 

 

(8) Beschlüsse werden in offener Abstim-

mung mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen gültigen Stimmen gefasst, soweit diese 

Satzung nicht Abweichendes regelt. Stim-

menhaltungen zählen nicht mit. 

 

Wahlen finden offen statt, wenn nicht aus 

der Mitte der Versammlung geheime Wahl 

beantragt wird. Die zur Wahl Vorgeschla-

genen sind vor der Wahl zu befragen, ob sie 

das Amt im Falle der Wahl annehmen; bei 

Abwesenden muss diese Erklärung vorab 

eingeholt werden. 

 

Wahlen werden grundsätzlich in getrennten 

Wahlgängen und als Einzelwahl durchge-

führt. Steht für ein Wahlamt nur eine Person 

zur Wahl oder stehen für mehrere Posten in 

einem Gremium nur so viele Personen zur 

Verfügung wie Positionen zu vergeben 

sind, ist Blockwahl zulässig, wenn sich 

nicht die Mehrheit dagegen ausspricht. 

 

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gül-

tig abgegebenen Stimmen auf sich vereint, 

wobei Stimmenthaltungen nicht mitzählen. 

 

Stehen für eine Position mehrere Personen 

zur Wahl, ist diejenige Person gewählt, die 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gülti-

gen Stimmen erhalten hat. Wird diese Stim-

menzahl von keiner Person erreicht, findet 

zwischen den beiden Personen, die im ers-

ten Wahlgang die meisten Stimmen erhal-

ten haben, eine Stichwahl statt, bei der die 

relative Stimmenmehrheit entscheidet. Bei 

Stimmengleichheit ist nach einer Pause die 

Wahl zu wiederholen. Ergibt sich erneut 

Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 

 

(9) Zur Änderung der Satzung des Sozial-

werks bedarf es der Zustimmung von drei 

Viertel aller anwesenden stimmberechtig-

ten Delegierten. 

 

(10) Über die Delegiertenversammlung und 

die Beschlüsse der Delegiertenversamm-

lung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie 

ist von dem Versammlungsleiter und der 

Person zu unterzeichnen, die mit der Proto-

kollführung beauftragt ist. 
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§ 11 

Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus sieben Perso-

nen, und zwar aus 

 

a) dem vorsitzenden Mitglied, 

 

b) dem stellvertretenden vorsitzenden Mit-

glied, 

 

c) fünf weiteren Vorstandsmitgliedern. 

 

Er leitet die Geschäfte des Sozialwerks und 

bedient sich hierbei einer Geschäftsstelle. 

 

(2) Fünf Vorstandsmitglieder und zwei Er-

satzmitglieder werden von der Delegierten-

versammlung für die Dauer von fünf Jahren 

gewählt, je ein Vorstandsmitglied und je ein 

Stellvertreter oder eine Stellvertreterin wer-

den vom Bundesministerium für Verkehr 

und vom Hauptpersonalrat bestellt. 

 

(3) Der Vorstand wird vom vorsitzenden 

oder stellvertretenden vorsitzenden Mit-

glied nach Bedarf einberufen; es entschei-

det, ob die Vorstandssitzung als Präsenzver-

anstaltung, als Präsenzveranstaltung mit 

virtueller Beteiligung oder als rein virtuelle 

Vorstandssitzung stattfindet. Der Vorstand 

muss einberufen werden, wenn mindestens 

drei Mitglieder des Vorstands die Einberu-

fung beantragen. 

 

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 

mindestens vier Mitglieder des Vorstands, 

darunter das vorsitzende oder das stellver-

tretende vorsitzende Mitglied, anwesend 

sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher 

Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmen-

gleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden 

Mitglieds, bei seiner Abwesenheit die des 

stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds 

den Ausschlag. Die Stellvertreter der be-

stellten Vorstandsmitglieder haben Stimm-

recht bei Abwesenheit der Vertretenen. 

 

(5) Die jeweils amtierenden Vorstandsmit-

glieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit 

so lange im Amt, bis ihre Nachfolger ge-

wählt oder bestellt sind. 

 

(6) Die Vorstandsmitglieder können von 

der Stelle, die sie gewählt oder bestellt hat, 

abberufen werden, wenn ein wichtiger 

Grund vorliegt. 

 

(7) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmit-

glieds innerhalb der Wahlperiode rückt ein 

nach § 11 Abs. 2 gewähltes Ersatzmitglied 

für dessen restliche Amtszeit in das Amt 

nach. Bei Ausscheiden bestellter Vor-

standsmitglieder rückt der jeweilige Vertre-

ter nach. 

 

(8) Der Vorstand kann sich eine Geschäfts-

ordnung geben, die auch einzelnen Vor-

standsmitgliedern besondere Verantwor-

tungsbereiche zuweist. 

 

(9) Abweichend von § 10 Abs. 2 Buchst. g 

ist der Vorstand berechtigt, mit einer Mehr-

heit von 3/4 seiner satzungsgemäßen Mit-

glieder Bestimmungen der Satzung aufzu-

heben oder zu ändern, wenn 

 

• dies von den dafür zuständigen Be-

hörden aus formalen Gründen ver-

langt wird oder 

• wenn redaktionelle Änderungen er-

forderlich sind. 

 

Die Satzungsänderung wird in diesem Falle 

nach Beschluss des Vorstandes zum Ver-

einsregister angemeldet und wirksam mit 

Eintragung. Der Beschluss bedarf der Be-

stätigung durch die nächste Delegiertenver-

sammlung mit satzungsändernder Mehrheit. 

Erfolgt dies nicht, gilt der Beschluss der De-

legiertenversammlung als erneute Ände-

rung der Satzung zurück zur vorherigen 

Fassung. 

 

§ 12 

Vertrauenspersonen 

(1) Bei jeder Ortsstelle (§ 8 Abs. 2 i.V.m. 

Anlage 1) sollen wenigstens eine Vertrau-

ensperson sowie eine stellvertretende Ver-

trauensperson tätig sein. Der Vorstand kann 
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außerdem aus organisatorischen Gründen 

die Wahl mehrerer Vertrauenspersonen zu-

lassen. 

 

Wählbar sind nur die Mitglieder aus dem 

Kreis der bei den Ortsstellen Beschäftigten. 

 

(2) Die Vertrauenspersonen haben folgende 

Aufgaben: 

 

a) die vom Vorstand oder seinen Beauftrag-

ten erteilten Aufträge zu erledigen, 

 

b) die Verbindung zu den Mitgliedern des 

Sozialwerks aufrechtzuerhalten, Auskünfte 

über die Arbeit, die Ziele und Leistungen 

des Sozialwerks zu erteilen und Wünsche 

sowie Anregungen entgegenzunehmen, 

 

c) mit den örtlichen Dienststellen, den in der 

Anlage näher bezeichneten Stellen anderer 

juristischer Personen und den Personalver-

tretungen eng und vertrauensvoll zusam-

menzuarbeiten, 

 

d) die Wahl der Delegierten und stellvertre-

tenden Delegierten des Bezirks nach § 10 

Abs. 1 Satz 4, wobei auch in den Fällen des 

Abs. 1 Satz 2 nur eine Vertrauensperson pro 

Ortsstelle wahlberechtigt ist. 

 

(3) Die Vertrauenspersonen und ihre Ver-

treter werden für die Dauer von fünf Jahren 

gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Wahl-

berechtigt sind alle Mitglieder. Vertrauens-

personen bleiben im Amt, bis sie durch die 

Wahl einer neuen Vertrauensperson ersetzt 

sind. 

 

(4) Die Vertrauenspersonen oder stellver-

tretenden Vertrauenspersonen können aus 

wichtigem Grund auf Antrag der Mehrheit 

aller Mitglieder der Ortsstelle vom Vor-

stand abberufen werden. 

 

(5) Scheidet eine Vertrauensperson oder 

eine stellvertretende Vertrauensperson aus 

einer Ortsstelle aus, so erlischt zum selben 

Zeitpunkt ihre Funktion nach § 9 Abs. 1 

Buchst. c als Organ des Sozialwerks. Die 

anstelle der ausgeschiedenen 

Vertrauensperson oder stellvertretenden 

Vertrauensperson gewählte Person nimmt 

ihre Funktion bis zum Ende der für die Aus-

geschiedenen ursprünglich vorgesehenen 

Amtsdauer wahr. 

 

(6) Die Aufgabe der Vertrauenspersonen 

für Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchst. b, 

sowie für hinterbliebene Ehegatten oder Le-

benspartner nach Buchst. c und d wird von 

der Geschäftsstelle des Sozialwerks wahr-

genommen. Der Vorstand kann zusätzlich 

Seniorenbeauftragte einsetzen. 

 

§ 13 

Wahlordnung 

Die Einzelheiten zur Durchführung der 

Wahlen der Delegierten für die Delegierten-

versammlung nach § 10 Abs. 1 und der Ver-

trauenspersonen nach § 12 Abs. 2 und 3 

werden in einer Wahlordnung (Anlage 2 zur 

Satzung) geregelt, die der Vorstand mit Zu-

stimmung der Delegiertenversammlung er-

lässt. 

 

§ 14 

Kassenprüfer 

(1) Die gesamte Geschäftsführung und 

Rechnungslegung wird von zwei Prüfern, 

die nur der Delegiertenversammlung ver-

antwortlich sind, geprüft. Sie dürfen nicht 

Mitglied dieses Organs sein, weder dem 

Vorstand noch einem vom Vorstand berufe-

nen Gremium angehören und auch nicht Be-

schäftigte des Vereins sein. 

 

(2) Die Prüfer legen ihren schriftlichen Prü-

fungsbericht der Delegiertenversammlung 

vor. 

 

(3) Die Prüfer sind ehrenamtlich tätig. § 9 

Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß. 

 

§ 15 

Vertretung des Sozialwerks, besonderer 

Vertreter 

(1) Das Sozialwerk wird gerichtlich und au-

ßergerichtlich durch zwei Mitglieder des 

Vorstandes gemeinsam handelnd vertreten. 
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(2) Der Vorstand kann durch Beschluss ei-

nen besonderen Vertreter gem. § 30 BGB 

bestellen. Dessen Geschäftskreis umfasst 

die Erledigung der laufenden Geschäfte der 

Geschäftsstelle (insbesondere solcher der 

Liegenschaftsverwaltung wie Beschaffun-

gen, Abnahme von Sanierungs-/Renovie-

rungsmaßnahmen, Vornahme von Rechts-

geschäften mit Betreuern und Eigentümern) 

einschließlich der damit einhergehenden 

Vertragsschlüsse. Der besondere Vertreter 

ist berechtigt, Arbeitsverträge zu begründen 

und zu kündigen. Der besondere Vertreter 

ist zum Vereinsregister anzumelden. 

 

(3) Bestellt der Vorstand keinen besonderen 

Vertreter, kann er einem Mitglied des ge-

wählten Vorstands durch Beschluss die Po-

sition des „Geschäftsführenden Vorstands-

mitglieds“ zuweisen. Das geschäftsfüh-

rende Vorstandsmitglied vertritt das Sozial-

werk in dem in Abs. 2 beschriebenen Ge-

schäftsbereich abweichend von der allge-

meinen Vertretungsregel alleine handelnd. 

 

§ 16 

Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für die An-

sprüche des Vereins gegen seine Mitglieder 

oder andere Personen sowie umgekehrt ist 

der Sitz des Vereins. 

 

§ 17 

Auflösung des Sozialwerks 

(1) Das Sozialwerk kann nur durch Be-

schluss der Delegiertenversammlung aufge-

löst werden. Zu dem Beschluss ist eine 

Mehrheit von drei Viertel der erschienenen 

Vertreter erforderlich. 

 

(2) Bei Auflösung des Sozialwerks oder bei 

Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das 

Vermögen des Vereins dem Bundesministe-

rium für Verkehr oder dessen Rechtsnach-

folger zu, der es im Einvernehmen mit dem 

Hauptpersonalrat unmittelbar und aus-

schließlich für gemeinnützige Zwecke im 

Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. 

 

§ 18 

Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufga-

ben des Vereins werden unter Beachtung 

der gesetzlichen Bestimmungen der Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) und 

des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

personenbezogene Daten über persönliche 

und sachliche Verhältnisse der Mitglieder 

im Verein gespeichert, übermittelt und ver-

ändert. 

 

(2) Jeder Betroffene hat das Recht auf: 

 

• Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten, 

• Berichtigung über die zu seiner Per-

son gespeicherten Daten, wenn 

diese unrichtig sind. 

 

(3) Den Organen des Vereins und allen Mit-

arbeitern des Vereins oder sonst für den 

Verein Tätigen ist es untersagt, personenbe-

zogene Daten unbefugt zu anderen als dem 

zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehören-

den Zweck zu verarbeiten, bekannt zu ge-

ben, Dritten zugänglich zu machen oder 

sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch 

über das Ausscheiden der oben genannten 

Personen aus dem Verein hinaus. 


